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Der-z, den 9.Nr. 24.

 

J n s e r a t e werden bis · Donners-
tag mittag in der Geschäftsstelle
angenommen. _-— Preis für die
fünfgespaltene Petitzeile 2,50 M.,
für außerhalb des Kreises Oels
:: Wybnende 3,00 Mk. :;

Max Politi.

Druck und Verlag A. Ludwigs Buchdruckerei Rothe, Politt ör Co. in Oels.

00. Jahresbe.Juni 1922:

nmnichec Teil.
A. Bekanntmachtmgeu des Lands-ais

K1 1340 Osels, den 6. Juni 1922. ·
Es ist in letzter Zeit mehrfach der Fall vorgekommen, dag

Landgemeinden Beschlüsse über Erhebung von Zuschlägen zu
den Realsteuern für das Rech1«111.11-gsja.l)r 1921 erst nach dem
Ablauf des Rechnmigsjahres 1921 gefaßt haben.

Der-artig verspätete Beschlüsse begründen nach gelten-dem
Recht (vergl. Entscheidung des Oberverwaltungsgeriichts vom
5. Februar 1909 II. C-. 268/08, Band 54 Seite 126) kein- gültiges
Lrtsrecht, da ihnen rückwirskende Kraft für das bereits abge-
schlossene Steuerjahr nicht innewohnt. . Die Kommunalaufsichtss-
behörde ist auch nicht in der Lage, auf Grund des § 59 des
Kommunalasbgaibensgessetzes in der Fassung der Novelle vom 26.
August 1921 das Verhältnis der Realsteuerzuschssläge für das ab-
gelasufene Rechsmingssjashr festzusetzen ,

Eine Ausnahme war sein-er Zeit lediglich für das Rech-
nungsjahr 1919 durch das Gesetz vom 8. Juli 1920 (G. S-. S.
389) vorgesehen

Den Gemeiner bleibt hiernach, falls- sie versäumt haben-,
die Steuerbeschlüsse rechtzeitig zu fassen oder den Antrag auf
Festsetzung der Zuschläge gemäß- § 59 K. A. G. rechtzeitig zn
stell-eu, nur »die Möglichkeit, den im abgelaufenen Rechnungs-
jahre nicht gedeckten Steuer-bedarf durch- entsprechend höher-e Zu-
schläge im nächsten Jahre aufzubringen-.

« Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

L13654 « Oels, den 1. Juni 1922.
. Beschäftigng deutschstämmisger Anständenv

Nach dem Erlasz des Herrn Präsidenten des Reichsamtes
für Arbeitsivermitteslung lvbm 26. April 1922 Nr. II 1560/22
unterliegen misnmeshr auch die sogenannten Ausländer dem Ge-
nehmiguugsverifashren und der Legitsimierungspslicht Es ist
verständlich, wenn man die deutschstämmigen Anständer den in-
ländischen Arbeitern gleichgestellt wissen will. Andererseits ist
aber zu berücksichtigen das; »ein imgehemmter Zustrom derarti-
ger Arbeitskräfte nach Deutschland unter Umständen-eine Ge-
sashr für den deutschen Arbeitsmarkt- bedeutsen kann und des-halb-
esine Regelung der Beschäftigung anschi- dieser Arbeiter notwendig
ist« Auch kann ein-e einseitig-e Bevorzugung sder deutschstänmii-
gen Ausländser zu Vorstellmigen der auswärtigen Regierungen
führen, diie darin eine Benachteiligung ihr-er nicht deutischst.sämmi-
sgen Arbeit-er erblicken

Grundsätzlich unterliegen also- alle ausländischen Arbeiter
einschließlich der deutschstämsmsigsen dem Genehmigungsverfahsren
Eine Ausnahme ist nur hinsichtlich derjenigen Deutsschistämimigen
berechtigt, mit deren dauerndem Verbleiben in Deutschland zu
rechnen ist.

Hierfür kommen in Frage: ’
1. Deutschstämmige Anständen die sich am 1. Jan-nur« 1922:
m Deutschland befanden, sesweit sie sichs-entweder als Rück-
wansderer aus dem Auslande in Preußen ansgesiedelt haben
oder ihnen die Rückkehr in ihre Heimat infolge »der dorti-.
gen politischen Verhältnisse einstweilen verwehrt ist. Die
Deutschstammigkeit dieser Arsländer muß einwandfrei dar-

Bestsehen über die Deut chstäsmmigkeit Zweifel,getan fein.
r Flüchstslingssürsorgeso ist dies-e shsiusichtnchi Der in umtIi  

stehenden Personen durch Aufrage bei der zuständigen-« amt-
lich-en Flüchttlingsfürsorgestelle (Provmzialverband), hinsicht-
lich der übrigen Personen durch Anfrage beim Reichswan-
deruugsamt festzustellen „ _ . _ « «

·).« Diejenigen deutschstämmigen ausländischen Arbeiter, die mit
ordnungsmäßigem Paß und Sichtvermerk für die Einreisb
zum dauernd-en Aufenthalt oder mit den an ihre Stelle
tretenden Ausweisen der deutschen Fürsorgetommissare nn
Ausland versehen sind, _ «

diejenigen de uts chs tä m mig en ausländischen Arbei-
ter, die bereits vor dem 1.. Januar 1917 im anlande dau-
ernd Aufenthalt genommen haben, sind von der Beibringnng
eines S i ch tv e r m er kiesl für die Einreise befreit.
All-e übrig-en dentschistämmiigen Ausländer —- also auch die

Dentschbsterreicher und dise Deutsehisschsweizer —— sind svsorläufig
unter denselben Bedingungen wie die übrigen ausländischen Ar-
heiter dein Gsenehnrigimsgssverfashren unterworfen Bei der Gie-
nehmsigcuugserteilung werden jedoch unbillige Härten zu vermei-
den fein.

Die Ortspolizseibehörden und die Herren Landsjiäger des·
Kreises ersuche ich um genaneste Beachtung der vorstehenden
Bestimmungen-. .

‚Dem, den 8. Juni 1922. ·
. Feuer-bekämspfuUg-p

Bei -d«er Bekämpfung ausgebrochen-er Bräsusdse sisnsd die ersten
Minuten nach der Wahrnehmung des Feuer-s bis zum- Ein--
treffen der örtlichen Lsösichihislfe an- idsesr Bsriansdsstelle die kostbarsten,
besonders bei Walidsbriärnden und auf ssdem Lande, wo die männ-
lichen Arbeitskräfte nichit immer sosfosrt zsnsr Hand sind, öfters-
auch Wassermangesl ins-folge Trockenlheit osdsesr strenger Kälte-
eintritt.
. Alss ein wertvolle-s Hislssmittel .z.-nr Ersstixckiung des Feuers
im Keime und zur Begrenzung des Brasndlherdes hat sich »die-
Anwendtmisg sder verschiedenen Hand - Feuerlbsichiasplparat-e er--
wies-sen. .

Jn vielen Kreisen sind bereit-s sogen-. ,,Fesuerschiutzs-Netze"
vorhanden, ed. h. die toerschiesdenen Besitzer in der Gemeinde,
die Hand--Feusesrslöschlaspbara te besitzen» helfen bei einem vor-
kosnnnenden Bsranide innerhalb ihrer Gemeinde und den Nach-
bargemeinden aus usnd bilden so ein wirksame-s Sichntznetz

Die Schiasfffung einer gleichen Einrichtung für den hiesigen
Kreis-s- bsis zum-. Eintritt der Ernte ist erwünscht, zumal die be--
stehenden Feuerlversiicherunsgen »den heutigen Verhältnissen trotz
meiner Bekanntsmarchung vom 22. Juni 1i92231s· (Kveisbl. S. 154)
nur zum Tesisl genügen-

Miit Rücksicht auf sdsie schwierige Lage lsdes Vaterland-es und
die enormen sKtotsten mutßc Jdiie Erhaltng aller ISiaschswerte aber
mit allen Mitteln aknsgestrelbt wer-den

.. . Ich empfehle deshalb die Beschafsung von Hand-Feuer-
lossschappaxrasten im Interesse aller Besitz-er, Gemeinden- Schuttern
Fosrstberwakltungen Gutsversbände Fabritbesitzer und Geschäfts-
leute-» um Brandschaidensfsälle nach Möglichkeit zu vermeiden,
urnd serssuichex, hierauf in den Sistzsnn n der Gemeindevertretungen
nnd· bei sonstigen Gelegenheiten «- inzusweisen

L. I. 3970
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Asnch den bestehend-en Feuerwehren möchte ich die An-
fchasfsung einiger HandEFenerlsöschapparate empfehlen, um Die
erst-en ibisinuten utiirksam a11-s«ztisn.uitzerr.

Wegen Bewilligung Ivon Beihilfen zu den :)lnf-chass-ungss-
kosten mache ich ans meine Verfügung vom 3. Februar 192
‘(S-i'reiebbatt S. (Eo) aufmerksam. . «

i1. 13685 O e l s, den 7. Juni 1922.
Einigungsversahren bei Asbgeltung von Kriegsschädenz
Zufolge Minissterialerlaß vom 13. Mai 1922 — IV

414 — weis-e ich darauf hin, daß« nach »F 31 der Entschädigungs-
ordnung vom 39. Juli 1‘921 (R.G. Bl. Seite 104tz)» die Mög-
liclxtieit besteht, die unter das Verdrängungs-, das Fiolonial- und
Ausslandssschädengesetz (R.«G.· Bl. 1921, Seit-e 1021) fallend-en
Entschädiinngsansprüchse im beschleunigt-en Einigungsverfahren
zu regeln, indem mit Zustimmsmigs des Vertreters des Reichs-
interesses die Entschädigung im Weg-e der (Einigung des Vor-
sitzenden der Sprnelfsksanimser mit dein Antragsteller festgesetzt
were-en kann, wenn dieser schriftlich erklärt, daß er durch- die
Zahlung des festgesetzten Betrages für sämtliche Ansprüche ab-
gefnnden sei, welche er auf Grund des anzuwenden-den Gesetz-es
oder der sanzuwendeusden Verordnung geltend machen könnte.
Bei einer Beschreitung dieses Weges ist eine erhebliche Beschleu-
nigung des Entschädigungssversashrens zu erwiarten Es kann
den tsiefchädigten nur dringend nahege‘t-egt werd-eu, in möglichst
groß-ein Umfang-e von der Möglichkeit des Abschlusses lnon Eini-
guugsverfahren Gebrauch zu machen-. Die Spruchlainmervor-
sitz-enden sind auf die besondere Bedeutung dies-es Teiles ihrer
Tilnfzgiabe nachdrücklichsst aufmerksam gemacht worden-. _

Sie Ortspolizei- nnd Orts-behörden ersuche ich um wieder-
holte ortsiibliche Bekanntgabe

B r e s l a u, den 1.9. Mai 1922.
Sicherstellung von Rechten.

Sie Stadtgemeinde Hundsfeld Eigentümerin des daselbst
belegener Grund-stücks Grundbnch Band I Blatt 45, hat den
:)lntrag auf Sicherstellung folgender Recht-e gestellt:

Es wird beantragt, Der Stadt-gemeinde Hundsfeld, Kreis
Esels, Regierungsbezirk Brseslsan das Recht sicherzustellken auf
dem der Stadtgemeinde gehörigen Grundstücke, Gemarkung
Hundsfeld, Var-Felle 13»1X94 Kartenbslatt 2, Grundbuch Band l-
Rr 45, Größe 99 ar 36 qm, das Grundwasfser zur Versorgsung
der Stasdstgemeinde Husndsifeld und nach Bedarf der angrenzenden
tsiemeinden mit Trink- und Nutzwasser im Umfange bis zu
.1.L-l)()-e1s-m in 24 Stunden dauernd zu entnehmen

Gemäß § 65 des Sliäaffergefetgie.6; bom 7. April 191.3 wird
dies-er Antrag mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntnis ge-
bracht, daß Widersprüche gegen diese Sicherstellng des vorste-
hend beantragten. Rechts rund Ansprüche auf Herstellung und
Unterhaltung von Einrichtungen oder aus Entschädigung bei lder
Polizseiverwalttmig in Hundsifeld schriftlich in zw eifa ch e r
A ussse r ti g u n g oder mündlich zu Protokoll anzubringen
sind und ferner, daß andere Anträge auf Verleihung des Rechts
zu einer Blenmtzsung des Wassers-, durch welch-e Die von der An-
tragstellerins beabsichtigt-e Benutzung beeinträchtigt werden
würde, bei derselben Polizeiverwaltung mit den unter Nr. 2——
5 der III. Ausführnngsanwseisnng zum Wassergcsetz vorgeschrie-
benen Unterlagen einzureichen find.

Die Frist zur Erhebung von Widersprüchen
zur Anmeldung von Ansprüchen und zur Ein-
reichung der letzgenannten Anträge läuft bis
ein-schl.1.Iuli1922·. .

Diejenigen die innerhalb dieser Frist keinen Widerspruch
gegen die Sicherstellung dies-- beantragten Rechts erheben, werden
-·hierdurch mit der Verwarnung darauf aufmerksam gemacht, daß-
sie ihr Widerspruchs-riecht verlieren, daß ferner nach Ablauf der
Frist gestellt-e Anträge auf Sicherstellung cvon Rechten in dem-
selben Verfahren nicht berücksichtigt werden nnd daß« vom Be-
ginn der Ausübung des sichergsestellten Rechts weg-en nacht-eili-
ger Wirkungen nur noch! Die iml § 82 und 20s3 Abs. 2 des Wasser-
gesetzes bezeichneten Ansprüche geltend gemacht werden können

Die Akten unsd Zieichnungen liegen- wiähirend der Einspruchs-

l. I 395€)

frift bei Der Piolizeiverwaltung in Hundsfeld während der--
Tienstft11n«d«en zsutr Einsicht aus.

Die rechtzeitig geltend gemachten Widersprüche usw. werden-
in einem. noch später sanznberamnenden Termsine an Ort und
Stelle mündlich erörtert werden« Die Erörterung wird auch im
Falle des Ansbleibens seines Beteiligten stattfinden-.

Der Bezirksausschuß (Verleihuugsbehörde).  

B e r l i n, den 9. Mai 1922.
Aus den Kreisen der Sachverständigen ist« der Vorschlag

gemacht werben, für die der Konzesfionspflicht unterliegende
Ausführung der Wassermanusjchen Reaktion nicht die ausschließ-
liche Verwendung staatlich geprüft-er Extraikte voramszuschreiben;
es wird vielmehr eine Milderung in der Richtung vorgeschlagen,
daß in Zukunft für solche Untersuchungen neben zwei staatlisch
geprüften Extrakten ein dem Untersucher als zuverlässig. be-
kannt-er ungcprüster Extrakt benutzt werden kann Gegen diesen

d Vorschlag habe ich im Einvernehimenl mit dem Herrn Reichss-
msinister des Innern Bedenken nicht zu sei-heben ,«

Was die durch die amtliche Anleitung zur Ausführng der
slBaffernnuinfchen Reaktion vorgeschriebene Verwendung staat-
lich geprüfter Ambdzeptoren anlangt, so muß es auch in Zu-
kunft bei diesen Vorschriften verbleiben-. Eine Befreiung hier-
von kann, wie ich besonders hervorhebe, nicht eintreten. Ich
ersuche ergebenst, hiernach das weiter Erfordserlsiche gefälligst als-
bald zu veranlassen

Der Minister für Volkswohlsahrt.
Im Auftrag-e:

gez. Gott stei n
l.«13-93- O e ls, den 8. Juni 1922.

Vor-stehenden Erlaß bringe ich mit Bezug auf meine Be-
kanutmaclumg vom 28. Oktober 1920 (Kreis-blatt S. 278) zur
Kenntnis «

. « Oe l s, den 7. Juni 1922.
Zahlung der Sozialrentner-Untcrstiitzungen

Zur Ver-einfachng des Zahl-rings- und A.b-rech-nungsver-
fahrens ,sow-ie Vermeidung iiberflüssigen Schreibwerks und un-
nötiger Kosten wird folgendes bestimmt:

. a) Vorschinßzahlungx
Die Gemeinden bzw. Gntsbezirkse können bis zum 25., jeden

Monats einen Vorschuß- für den folgend-en Monat in Höhe von
vie-r Fünftel der Gesamtnnterstützung beantragen

. b) Absresehnung
. Sie Nachweisungen- der serftattimgsfähigen Ausgaben sind

bis zum 1.5. jeden Monats zur Prüfung an den Krseisausschuß
einznsresichen Vier Fünftel der gesamten Unterstützungsbseträge
werden dann durch die Kreisstoinmunsaxlkasfe erstattet, bzw. mit
dem gezahlten Vorschuß verrechnet.

Der Votsitzende des Kreisausschusses

1.13886 O el s, den« 3. Juni 1.922.
Vf. d. M. d. J. u. d. Justiz-Min. vom 26. 5. 1922 -—— II E 642

bzw. I 3858, betr. Durchsuchnngen und sBefchlagnahmen.
, Es lliegt Veranlassung vor, ‚Darauf hin.z:uwiei;fe1«1;, daß die
Vornahme einer Dsurchisnisclnisng oder Besschllagsnahme im Straf-
verfahren, abgesehen vson dem Falle des § 105 Abs . Z der Reich-s-

 

straxfprozeßordnung, ohne vorgängige, den Eiiiszeslsall betreffend-e
Anordnung eines Richter-s der Staatstanwiagltsschaft oder ein-es
Hilfsbeamten der Staat-sanswaltsschasst unzulässig ist-.

Für das Verfahren auf Anordnung von Hislsssbseamten der
Stsaaitssarnwasltschaft wir-d folgendes Ivosrig.ef«.chrieb-en: ·

Die Anordnung einer Durchlsuehsnug oder Befchlagknalhme
durch einen als His;"lfs-beianiten der Sstiasatsakukwaltschasft bestellten
Polizeibeamten hat in der Regel in- schrixftlicher For-m zu: ser-
folgen-. Der aus-führende Beamte soll diese schriftliche An-
ordnung bei sich führen}, um sie nötigenfalls zu seinem Aus-
weise, ins-besondere ander-en Polizeibeamten nnd Behörden
‚gegenüber, zu- ver-wenden; snach Erledigung des« Auftrages ist
sie zu den Akten zu bringen Eine Verpflichtung die schrift-
liche Anosndinnng auch den betroffen-en Privatpersonen Vorzu-
zeig-en, besteht nicht; dagegen ist der aiuxssiilhrende Beamte ge-
hatten, den Namen und die Dkisenlstlstellinng desjenigen Beamten,
der die Maßnahme angeordnet hat, den betroffenen Personen
mitzsuteiäleui Jst ansnahmsssweise Die. Anordnung einer Durch-s-
fuchsnng oder Beschiliignalhime mündlich oder durch Fer.n:-ssprechier
erfolgt, so soll der iaussfülhrende Beamte nachträglich den Namen-
und die dienstliche Stellung sdses Hsilssbeamten Der Staatsanwalt-
schlasfh der den Austrag erteilt hat, Den Julhallt dies Auftrags
sowie Ort und Zeit der Atnftrasgserteilung in den Athen ver-
merken . "

Für den Bereich seiner jeden örtlichen « 1oliizzeiverwaltsmig
ist Vorsorge zu treffen, Darf; ein Hilfsbeamter der Staatsanwalt-
fchaft zusm Zwecke der Entscheidung über Anordnung von Durch-
suchungen nnd Beschlagnashsmien jederzeit persönlich oder durch-
Fer«nspr«echer erreichbar ist. ·

Die als Hilfsbeamte »der Stasatsannmsltsschast bestellten
Polizeibeamten haben eine von ihnen ffür erforderlich gehaltene
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Dusrchssuchung und Beschiliasgnashsme nach Möglichkeit persönlich
vorzunehmen oder ihr beixznwsohnien Jnsbesondere lsoll in
solchen Fälllem in denen vorauszusehen i.st,, sdazß bei Ermitt-e-
klungen an Ort susnd Stelle idie Anordnung ein-er vorher noch
nicht näher zu bestimtmenden Diurchfuschkung oder Beschlagnahme
notwendig sein wir-d (wie beispielsweise bei Verfolgung von
Spur-en einer sstrasfbsairen Handlbuing unt-er Ziiihislfesnahnise vson
Hmisdenk), in der Regel ein Hilfscbeasmtser der- Staatsanwaltschaft
anwesend sei-n. -

.K1143() « Oels, den 6. Juni 1922.
Aenderung des Kommunalabgabengefetzes

Die Gemeindevorstände weise ich auf das in der Gesetz-
sammlunsg Seite 152 veröffentlichte Gesetz vom 11. April «d. J.
betr. Aensderung sdies Kommiunailagbgabengesetzes vom- 14. Juli
1893 bin. Falls Gemeindebefchlüsfe wiegen Weitererhebung der
im Reschnusngsjahr 1921 erhoben-en Steuerzuschlägse für das
1. Halbiashr 1922 gefaßt werden-, ersfsusche ich, mir dies anzu-
zeigen.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses

- O els, den« 1. Juni 1.922.
Schulvsorstandsangelegenheit.

Ein Einzelfall gibt mir Veranlassung darauf hinzuweisen,
diasß durch »die Novelle vom 7. Oktober 1920 ——— G. S. S-. 535 —-

"·di-e nach- g 50 Abs. 7 V. U. G. bisher erforderlich- gewesene Be-
stätigung für die vom Gutsbesitzer iernannten Vertreter im
Schnlssvorftand durch die Sschulanfsichtsbehörde aufgehoben wor-
den it.

Die vom Gutsbesitzer ernannten Vertreter werden somit
ohne weitere-s durch die Ernennung Mitglieder des Schuldne-
standses. Es ist mir jedoch in jedem Falle eine entsprechende
Anzeige zu erstatten.

L II 465

O els, den 31. Mai 192-2.
- Rad-Jo.

Jch weise dsaraiuif hin, daß das Rad-Jo- nasch der Fest-·-
stellung des Oberlandesgerichts in Vreslau als Heilmittel- an-

L I 3753  

zusehen ist-, und ersuche die Orts-behörden, dies wiederholt in
ortsüblicher Weise bekannt zu geben-, damit den Händlern der
Einwand genommen wird, sie hätten es nicht für ein Heilmittel
halten können.

W 2174 , O els, den-: 7. Juni 1922.

Die Biezsisrksshebammien K o r o II in Juliusbusrg und
Grottkse ins Bogfchütz sind von der Teilnahme an dem
Wiederholungskurssus in Breslaru entbunden

Die Ortsbehörden ersuche ich, dies in ortsüblicher Weise
bekannt zu machen. .

Der Vorsitzende des Kreisa-usschusfes.

1.13734 O esls, den 1. Juni 1922.

Kontraktbruch von Ausländern.
Die nachstehend ausgeführten Staatsaugehörigen und land-

wirtschaftlichen Arbeitserinnensc

1. Franziska Pa-tse«rnoga, geb. 15. 9. 1'901 in Mostti,
2. Mkarise Paste.rnsoigia, geb. 27. ‘6. 1904 in. Mostki,
3. Rofallie Lewek, geb. 4. 9. 1902 in Parrschnow,
43 Msarie Lsewek, geb. 6. 8. 1907 in Pa.rschno«w,
5. Anna H«uirna, geb. 11. 10. 1897 in Parschnow

haben sich am- 16. d. Mts. von ihrer Arbeitsstelle auf Dominium
Niseder Alt Ellguth unter Zitrükklassung ihrer Lesgitimastions-
vapiiere und unt-er Kontraktbrusch entfernt Sie sind bis heut
nicht zurückgekehrt

‚Sie Ortsspolizeibehörden und die Herren Landsjäiger des
Kreises ersuche ich, eingehende Rachforschungen nach den- Ent-
wsichenen anzustellen und msir im Erwittelungsifalle sofort An-.
zeige zu erstatten-.

L13871 O els, den 7. Juni 1922.

Untier dem Schweinebestande ides Gutsbesitzers Also n s
A ß m as- n n auss Klein Zöllnig ist Rotlausf aus-gebrochen

Der Landrat

Dr. Unckelt

B. Bekanntmachungen anderer Behörden

B re s la u, den 23. Mai 1922. «

Aufhebung einer Post-hilfsftelle. " «
Die Posthilfssteslle in G ö -r n s d o rf (zum Landbeftellbezirt

der Positagentusr G imm e l, Kr. Oels, gehörend) wird mit Ab-
lauf des Monats Mai aufgehoben-.

Oberpostdirektiom
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UnSempfehlen wir

Zur Herstellung von
Drucksachen aller Art

Statuten « ‘

Mitglied-keiften
Eintrittskarten

Programme
Piakate usw.

ALudwigsksuchclruckereI

Rothe, Poili’t Z Co.
Oels .

NONMNWONON

MinimaX
ältester und bewährtester Handfeuerlölcher rollte bei
den heutigen wirtschaftlichen Zeiten zur·Erhaltung
aller Sachwerte in keinem Grundstück, keiner Werk-
statt, keinem Gefchäftslokal, keinem Dominium, keiner

Förfterei, keinem Landwirt, keiner Villa fehlen. ·
Zur Einrichtung von MinimaX-Feiierschutz-Netzeii in
Stadt und Land noch vor der Ernte find Bestellungen

sofort« nötig. .
Ständige Kontrolle dersApparate, kostenlofe Unter-
weisung des Personals, kostenlose Nachlieferung durch

Brand verbrauchter Reterve-Fiillungen.
Jede weitere Auskunft erteilt gern der Vertreter

Kaufmann Franz Kriebs in Sibyllenort.
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f‘tAs hma
kann geheftet werben.
Sprechitunden in Breslau.
Teichitr. 12, hochpt.. links, -
jed. Donnerst. v.1()——1 Uhr
Dr. merk Hubertus,

Spezialarzt,
Berlin S.W. 11.

Meterillietten
Stal)lniatr.,
dir.an P·riv. Katal. 17 L frei
Eifeniiiobeglfali.Suhl (Thiir.)

Krätzurgans
beseitigt sitmell Betthautsuilem Ausschlag
littilie.Flechten,läthuw-en 0.11110. u. Siinh,
oh. Berufssttjrung. 1000000 iaih bewährt.
Dazu Blutreinigitnkig-Tee »Saltes“ .

Drogerie Ptoschke
Oels. Ring 10. —- ilstth Verfalle

Zukunft!
Charakter, Glück, Reichtum, Ehelelien,
wird nach Altwlogie isterndeutimgl
berechnet Gehe Rat in Ehe u. Geschäft
usw« Nur Geburtsdatenund Schrift ein-
sentiesi. Streng ieell und wissenschaftlich

Unger. Hannovers Linden.
Jakobftraße l, part.

 

 

 

 

  

 

Neue und gebrauchte

(mit Dampf gereinigt.)
gebrauchte

Bett- usw Leihwlisrhe
stets zu haben.

am. Gurt-tier. Marienstr.13.

!! Sowmerswosseh 1!-
Ein einfaches wunderbares
Mittel teile ich gern jedem
kostenlos mit. ś

Frau M. Polem.
Hannooer, PX77 Schließsaih 106

  
 

Kinderbetten

 

Nachtrag für. 3
zur -

SparkassensSatziingvoin 12. Juli 1909.

Hinter dem letzten Absatz des § 9 wird folgender
Absatz .»hinzu·aefiigt:

Der Katfenfiihrer wird zu den Beratungen und
Beschlussen des Verwaltungsrates mit beratender
Stimme zugezogen

Absatz 1 und 2 des § 14 erhält folgenden Wortlaut:
· Bei der ersten Einzahlung erhält der Einleger ein

mit seinem Vor- und Summen, Stand und Wohnort
perfehenes Sparkaffenbuch Für jedes Sparkaffenbuch
ist b»ei der Rückzahlung des ganzen Euthabens eine
Eebuhr von 1 9J2arf_au_ entrichten und das Spar-
kaffenbuch an den Kassensührer auszul)ändigen.

Das Sparkaffenbuch wird auf dem Vorderblatt
von dem staffenführer und dem Gegenbuchfiihrer voll-
zogen und mit dem Stempel der Sparkasse Versehen.

Hundsfeld, den 1. Oktober 1921.
Der Magiftrat. ‘

(L. S.) gez. PrietzeL

« Genehmigt.
Breslau, den 6. April 1922.

(L. S.)
Der Oberpxäfident der Provinz Nie-derfchlesien.

Jm Auftrage
gez. Unterschrift

O. P. I. K. Sp. 105 II. «

. Vorftehender Nachtrag 3 tritt am15. Juni 1922
in Kraft und ift Von da ab fiir alle Einleger Verbind-.
lich, »die nicht Vorher ihre Einlagen gemäß § 20 ge-
kundigt oder zuruckgezogen haben.

.dundsfeld, den 8. Mai«1922.
Der Magiftrat.

 

P ri e tz e l.

Von einem ·
greises-ein 9 D
wurde ich

durch
Schaum-
anfrage

von Ober-incyer Wahlamt!!! .
befreit. A. Werner tu Fr. Zur .
Nachbehaiidlmig ist Heisa-Steine be-
sonders zu eurpr Zu haben in allen
Apotheteir Drogmeu und Parkümeriem


